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Gesamtgemeinde
DRK Ortsgruppe Seckach
Blutspendetermin am 28. 9. 2020
Der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes und DRK OV 
Seckach bittet um Ihre Blutspende.
Wann? Montag, 28. 9. 2020, von 14.30–19.30 Uhr.
Wo? Seckachtalhalle, Schulstraße 74743 Seckach
Für diesen Blutspendetermin in Corona-Zeiten gibt die Blutspende-
zentrale besondere Bedingungen vor. Das bedeutet:
–  Sie benötigen eine Terminreservierung die ausschließlich Online 

vergeben wird. (www.blutspende.de/termine oder https://termin 
reservierung.blutspende.de/m/seckach-seckachtalhalle)

– Sie kommen ohne Begleitung (auch ohne Kinder)
– Sie fühlen sich gesund
–  Sie waren in den letzten 14 Tagen vor der Blutspende nicht in ei-

nem Risikogebiet
– Sie haben Ihren Personalausweis dabei.
– Für Hygienemaßnahmen wird gesorgt.
Kommen Sie bitte nicht wesentlich früher als Ihre Reservierung. 
Damit wollen wir eine größere Menschenansammlung verhindern. 
Bitte spenden Sie Ihr Blut, es wird dringend benötigt.
Vielen Dank im Voraus und bleiben Sie gesund!

Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie,   
Stand: 21. 9. 2020
Baden-Württemberg wappnet sich für eine mögliche zweite 
Corona-Welle – Stufensystem gibt Auskunft über Pandemie- 
Lage im Land
Am 16. September richtete Ministerpräsident Winfried Kret-
schmann an die Menschen im Land erneut den Appell, weiterhin 
vorsichtig zu sein, denn im Herbst könnte eine zweite SARS-CoV-
2-Welle auf Baden-Württemberg zurollen. Die Landesregierung hat 
sich deshalb bereits intensiv auf eine solche Entwicklung vorberei-
tet. Ein neues Stufensystem gibt Auskunft über die Pandemielage. 
Eine interministerielle Arbeitsgruppe, an der auch die kommunalen 
Landesverbände beteiligt waren, verständigte sich hierzu auf eine 
landesweit einheitliche Pandemieschutzstrategie.
Das ressortübergreifend erarbeitete dreistufige Konzept berücksich-
tigt die teils unterschiedlichen Infektionslagen in den Kommunen 
vor Ort. So sollen flächendeckende und landesweite Einschrän-
kungen wie noch im März und April möglichst verhindert wer-
den. Künftig gibt ein neues Stufensystem Auskunft über die Pande-
mielage im Land. Angesichts des derzeitigen Infektionsgeschehens  
(= stabile 7-Tage-Inzidenz, vor allem jüngere Menschen betroffen, 
niedrige Zahl intensivmedizinisch behandelter Patienten und nur 
vereinzelte Todesfälle) befindet sich Baden-Württemberg derzeit in 
Stufe eins.

Das dreistufige Pandemiekonzept
Durch die den drei Pandemiestufen zugeordneten Maßnahmen soll 
das Infektionsgeschehen lageabhängig eingedämmt und so verhin-
dert werden, dass erneut noch weitreichendere Maßnahmen not-
wendig werden.

Pandemiestufe 1: „Stabile Phase“: Ausbruchsgeschehen lokal ab-
grenzbar, Infektionsketten zum Großteil nachvollziehbar; Regiona-
le Infektionsschutzmaßnahmen nach regionaler Stufe, landesweite 
7-Tage-Inzidenz unter 10/100.000 Einwohner
Die Pandemiestufe 1 stellt eine Art „stabile Phase unter den Bedin-
gungen der Pandemie“ dar. Sie umfasst Regelungen und Maßnah-
men gemäß der Haupt-Corona-Verordnung sowie den einzelnen 
Verordnungen bei moderaten Infektionszahlen. Diese zielen darauf 
ab, ein möglichst normales Leben mit der Pandemie zu ermögli-
chen. Das Ausbruchsgeschehen ist lokal klar abgrenzbar und die In-
fektionsketten können nachverfolgt werden.
Ziel aller Maßnahmen ist es, das öffentliche und private Leben so we-
nig einzuschränken wie möglich. Bereits in Pandemiestufe eins kann 
es temporär in einzelnen Stadt- oder Landkreisen zu einer Über-
schreitung der 7-Tage-Inzidenz von 35/100.000 Einwohner kommen. 
Dies hat regionale Maßnahmen zur Folge. Die Zahlen der Landkreise 
fließen zwar in die landesweite Berechnung ein, die Bewertung der 
landesweiten Lage bleibt jedoch hiervon zunächst unberührt.
Pandemiestufe 2: „Anstiegsphase“: landkreisüberschreitende Aus-
bruchsgeschehen, zunehmend unklare Infektionsketten, gehäuftes 
Auftreten von großen Erkrankungsclustern, Zunahme von Ausbrü-
chen bei bestimmten Einrichtungen und Veranstaltungen
In der Pandemiestufe 2 („Anstiegsphase“) wird die landesweite 7-Ta-
ge-Inzidenz von 10/100.000 Einwohner überschritten und geht mit 
einem landesweiten diffusen Anstieg des Infektionsgeschehens oder 
einer absoluten Verdopplung der landesweiten wöchentlichen Fall-
zahlen in den zurückliegenden 14 Tagen einher. Ein diffuser, landes-
weiter Anstieg liegt vor, wenn über die Hälfte der Stadt- und Land-
kreise die 7-Tage-Inzidenz von 5/100.000 Einwohner überschreitet.
Ziel ist die Vorbereitung eines schnellen und bezüglich der Ausprä-
gung des Infektionsgeschehens zielgenauen Handelns, damit mög-
liche Infektionsketten unterbrochen und Ausbrüche schnellstmög-
lich eingedämmt werden. Hierbei sind zusätzliche Maßnahmen wie 
Appelle an die Bevölkerung, die geltenden Regeln einzuhalten, die 
Kontrolle der geltenden Regeln auszuweiten sowie erste Einschrän-
kungen in ausgewählten Lebensbereichen vorgesehen. Im Rahmen 
dieses Konzepts werden dazu Szenarien und zugehörige Handlungs-
leitfäden vorgelegt, die im Bedarfsfall sofort zur Verfügung stehen 
und in deren Umsetzung alle Beteiligten bereits instruiert wurden.
Pandemiestufe 3: „kritische Phase“: starker, ggf. exponentieller 
Anstieg der Infektionszahlen mit zumeist nicht mehr nachvollzieh-
baren Infektionsketten
Der Eintritt in Pandemiestufe 3 („kritische Phase“) wird definiert 
durch Überschreitung der landesweiten 7-Tages-Inzidenz von 
35/100.000 Einwohner. Es besteht ein starker, gegebenenfalls ex-
ponentieller Anstieg der Fallzahlen mit diffusen, häufig nicht mehr 
nachvollziehbaren Infektionsketten. Verschärfte Maßnahmen, die 
zur Verhütung und Bekämpfung von SARS-CoV-2 geeignet, erfor-
derlich und verhältnismäßig sind, werden umgesetzt. Diese sind 
insbesondere erforderlich, um das Gesundheitswesen nicht an seine 
Kapazitätsgrenzen zu bringen.
Ziel ist es, die aufgetretene Infektionswelle schnellstmöglich zum 
Abklingen zu bringen und zusätzliche weitreichendere Maßnah-
men, wie einen landesweiten Lockdown zu verhindern. Reichen die 
für Pandemiestufe drei vorgesehenen Maßnahmen nicht aus, um 
eine weitere Ausbreitung des Infektionsgeschehens einzudämmen, 
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können jederzeit die erforderlichen Verschärfungen vorgenommen 
werden.
Zur aktuellen Gesamtentwicklung führte die Landesregierung au-
ßerdem aus:
–  Baden-Württemberg ist bislang vergleichsweise gut durch die  

Corona-Krise gekommen, weil sich die Bürgerinnen und Bürgern 
im Land konsequent an die Hygiene- und Abstandsregeln halten,

–  diese Disziplin muss auch im Herbst und Winter beibehalten wer-
den, denn die steigenden Infektionszahlen, vor allem im Nachbar-
land Frankreich, bereiten Anlass zur Sorge. Außerdem wird die 
Infektionsgefahr auch deshalb nochmals deutlich zunehmen, weil 
sich die Menschen wieder vermehrt im Inneren aufhalten,

–  alle ergriffenen Maßnahmen zielen darauf ab, dass Infektionsket-
ten unterbrochen und das Ausbruchsgeschehen lokal kontrolliert 
werden kann. Deshalb ist auch im privaten Umfeld ein hohes Maß 
an Umsicht und Verantwortung erforderlich.

Damit das Infektionsgeschehen unter Kontrolle bleibt, sind die 
Menschen im Land weiterhin aufgerufen, die Abstands- und  
Hygieneregeln strikt einzuhalten.

Abfallkalender für alle Ortsteile
Oktober 2020

Restmüll: Dienstag, 13. 10.
  Dienstag, 27. 10.
Gelbe Tonne: Dienstag,   6. 10.
  Dienstag, 20. 10.
Biotonne: Dienstag,   6. 10.
  Dienstag, 20. 10.
Altpapier: Samstag, 10. 10., Zimmern + Seckach
  Samstag, 24. 10., Großeicholzheim
Grüngutbringaktion endet am 10. 10.

Amtlicher Teil
Fälligkeit der Vorauszahlungen auf die Wasser- und Abwas-
sergebühren zum 30. 9. 2020
Vierteljährlich, das heißt zum 30. 3., 30. 6. und 30. 9. eines Jahres 
ist eine Vorauszahlung auf die Wasser- und Abwassergebühren zur 
Zahlung fällig. Die Höhe des jeweiligen Betrages ist aus dem letzten 
Gebührenbescheid ersichtlich.
Bitte achten Sie auf rechtzeitige und vollständige Zahlung, da bei 
verspätet eingehenden Zahlungen Mahngebühren und eventuell 
auch Säumniszuschläge erhoben werden müssen.

Ihre Gemeindekasse

 GEMEINDE SECKACH
 Landkreis Neckar-Odenwald

Satzung 
zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der 

Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Seckach
(Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung – FwKS)

Aufgrund von § 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) in Verbindung mit § 34 Absatz 4 des Feuerwehrgesetzes 
(FwG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Seckach am 21. 9. 2020 
folgende Satzung über den Kostenersatz für die Leistungen der Frei-
willigen Feuerwehr Seckach beschlossen:

§ 1
Geltungsbereich

(1)  Diese Satzung regelt die Kostenersatzpflicht für die Leistungen 
der Freiwilligen Feuerwehr Seckach (im Folgenden Feuerwehr 
genannt).

(2) Ersatzansprüche nach anderen Vorschriften bleiben unberührt.
§ 2

Aufgaben der Feuerwehr
(1) Die Feuerwehr hat
 1.  bei Schadenfeuer (Bränden) und öffentlichen Notständen 

Hilfe zu leisten und den Einzelnen und das Gemeinwesen vor 
hierbei drohenden Gefahren zu schützen und

 2.  zur Rettung von Menschen und Tieren aus lebensbedrohli-
chen Lagen technische Hilfe zu leisten.

Ein öffentlicher Notstand ist ein durch ein Naturereignis, einen Un-
glücksfall oder dergleichen verursachtes Ereignis, das zu einer ge-
genwärtigen oder unmittelbar bevorstehenden Gefahr für das Le-
ben und die Gesundheit von Menschen und Tieren oder für andere 
wesentliche Rechtsgüter führt, von dem die Allgemeinheit, also eine 
unbestimmte und nicht bestimmbare Anzahl von Personen, unmit-
telbar betroffen ist und bei dem der Eintritt der Gefahr oder des 
Schadens nur durch außergewöhnliche Sofortmaßnahmen beseitigt 
oder verhindert werden kann.
(2)  Die Feuerwehr kann ferner durch die Gemeinde beauftragt wer-

den
 1.  mit der Abwehr von Gefahren bei anderen Notlagen für Men-

schen, Tiere und Schiffe und
 2.  mit Maßnahmen der Brandverhütung, insbesondere der 

Brandschutzaufklärung und -erziehung sowie der Brandsi-
cherheitswache.

§ 3 
Kostenersatzpflicht

(1)  Einsätze der Feuerwehr nach § 2 Absatz 1 sind unentgeltlich, 
soweit nicht in Satz 2 etwas anderes bestimmt ist. Kostenersatz 
wird verlangt:

 1.  vom Verursacher, wenn er die Gefahr oder den Schaden vor-
sätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat,

 2.  vom Fahrzeughalter, wenn der Einsatz durch den Betrieb von 
Kraftfahrzeugen, Anhängefahrzeugen, Schienen-, Luft- oder 
Wasserkraftfahrzeugen verursacht wurde,

 3.  vom Betriebsinhaber für Kosten der Sonderlösch- und -ein-
satzmittel, die bei einem Brand in einem Gewerbe- oder In-
dustriebetrieb anfallen,

 4.  vom Betreiber, wenn die Gefahr oder der Schaden beim Um-
gang mit Gefahrstoffen oder wassergefährdenden Stoffen für 
gewerbliche oder militärische Zwecke entstand,

 5.  von der Person, die ohne Vorliegen eines Schadensereignisses 
die Feuerwehr vorsätzlich oder infolge grob fahrlässiger Un-
kenntnis der Tatsachen alarmiert hat,

 6.  vom Betreiber, wenn der Einsatz durch einen Alarm einer 
Brandmeldeanlage oder einer anderen technischen Anlage 
zur Erkennung von Bränden oder zur Warnung bei Bränden 
mit automatischer Übertragung des Alarms an eine ständig 
besetzte Stelle ausgelöst wurde, ohne dass ein Schadenfeuer 
vorlag,

 7.  vom Fahrzeughalter, wenn der Einsatz durch einen Notruf 
ausgelöst wurde, der über ein in einem Kraftfahrzeug ins-
talliertes System zum Absetzen eines automatischen Notrufs 
oder zur automatischen Übertragung einer Notfallmeldung 
an eine ständig besetzte Stelle eingegangen ist, ohne dass ein 
Schadensereignis im Sinne von § 2 Absatz 1 FwG vorlag.

In den Fällen der Nummern 1 und 5 gelten § 6 Absätze 2 und 3 
des Polizeigesetzes des Landes Baden-Württemberg (PolG) entspre-
chend.
(2)  Für Einsätze nach § 2 Absatz 2 wird Kostenersatz verlangt. Kos-

tenersatzpflichtig ist 
 1.  derjenige, dessen Verhalten die Leistung erforderlich gemacht 

hat; § 6 Absätze 2 und 3 des PolG gelten entsprechend,
 2.  der Eigentümer der Sache, deren Zustand die Leistung erfor-

derlich gemacht hat, oder derjenige, der die tatsächliche Ge-
walt über eine solche Sache ausübt,

 3. derjenige, in dessen Interesse die Leistung erbracht wurde,
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 4.  abweichend von den Nummern 1 bis 3 der Fahrzeughalter, 
wenn der Einsatz durch den Betrieb vom Kraftfahrzeugen, 
Anhängefahrzeugen, Schienen-, Luft- oder Wasserkraftfahr-
zeugen verursacht wurde.

(3)  Ersatz der Kosten soll nicht verlangt werden, soweit dies eine un-
billige Härte wäre oder im öffentlichen Interesse liegt.

§ 4
Überlandhilfe

Die Kosten der Überlandhilfe im Sinne von § 26 FwG hat der Träger 
der Feuerwehr zu tragen, dem Hilfe geleistet worden ist. § 34 Absät-
ze 4 bis 8 FwG i.V.m. § 5 der Satzung gelten entsprechend. 

§ 5 
Höhe des Kostenersatzes

(1)  Der Kostenersatz wird in Stundensätzen für Einsatzkräfte und 
Feuerwehrfahrzeuge nach Maßgabe des § 34 Absätze 4 bis 8 
FwG erhoben. Die Höhe der Kostenersätze ergibt sich aus dem 
in der Anlage zu dieser Satzung beigefügten Verzeichnis.

(2)  Für die Erhebung der Kosten für Einsatzkräfte werden Durch-
schnittssätze festgelegt. 

(3)  Für die normierten und mit diesen vergleichbaren Feuerwehr-
fahrzeugen gelten gemäß §   34 Absatz 8 FwG die pauscha-
len Stundensätze der Verordnung des Innenministeriums Ba-
den-Württemberg über den Kostenersatz für Einsätze der 
Feuerwehr (VOKeFw) in der jeweils geltenden Fassung. Für die 
übrigen Fahrzeuge ergeben sich die Kostenersätze aus dem in 
der Anlage zu dieser Satzung beigefügten Verzeichnis.

(4)  Die Einsatzdauer beginnt
 1.  bei den Kosten für Einsatzkräfte mit der Alarmierung (Beginn 

des Einsatzes) und endet nach Wiederherstellung der Einsatz-
bereitschaft einschließlich der notwendigen Aufräumungs- 
und Reinigungszeiten.

 2.  bei Fahrzeugen mit der Abfahrt aus dem Feuerwehrgeräte-
haus und endet nach der Wiederherstellung der Einsatzbereit-
schaft einschließlich Reinigungs-, Prüfungs-, Reparatur- und 
sonstiger Zeiten, die sich daraus ergeben, dass Feuerwehrfahr-
zeuge wieder einsatzfähig gemacht werden. 

(5)  Die Stundensätze werden halbstundenweise abgerechnet. Ange-
fangene Stunden werden bis zu 30 Minuten auf halbe Stunden, 
darüber hinaus auf volle Stunden aufgerundet. 

(6) Daneben kann Ersatz verlangt werden für 
 1.  von der Gemeinde für den Einsatz von Hilfe leistenden Ge-

meinde- und Werkfeuerwehren oder anderen Hilfe leistenden 
Einrichtungen und Organisationen erstattete Kosten,

 2.  die Kosten der Sonderlösch- und Einsatzmittel nach § 3 Ab-
satz 1 Satz 2 Nr.3,

 3.  sonstige durch den Einsatz verursachte notwendige Kosten 
und Auslagen. Hierzu gehören insbesondere die durch die 
Hilfeleistung herangezogener und nicht durch Nr. 1 erfasster 
Dritter, die Verwendung besonderer Lösch- und Einsatzmittel 
und die Reparatur oder den Ersatz besonderer Ausrüstungen 
entstandenen Kosten und Auslagen. 

§ 6 
Entstehen, Festsetzung und Fälligkeit der Kostenschuld

(1)  Die Verpflichtung zum Kostenersatz entsteht mit Beendigung 
der Inanspruchnahme derFeuerwehr.

(2) Der Kostenersatz wird durch Verwaltungsakt festgesetzt.
(3)  Der Kostenersatz wird zu dem im Kostenbescheid genannten 

Zeitpunkt fällig.
§ 7

Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am 1. 10. 2020 in Kraft.
(2)  Gleichzeitig tritt die Satzung über den Kostenersatz für Leistun-

gen der Freiwilligen Feuerwehr Seckach vom 26. 9. 1983 außer 
Kraft.

Ausgefertigt:
Seckach, den 22. 9. 2020 gez. Thomas Ludwig – Bürgermeister
Hinweis nach § 4 Absatz 4 GemO:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zu-
standekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbe-
achtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend 

gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen 
soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Öffentlichkeit der Satzung, die Genehmigung oder Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden sind. 

Kostenersatzverzeichnis
1. Personalkosten
a)  Ehrenamtliche Feuerwehreinsatzkräfte –   

pro Person, je Stunde 9,26 Euro
b) Brandsicherheitswache – pro Person, je Stunde 14,26 Euro
2. Fahrzeuge
a) genormte Fahrzeuge
Für die genormten Fahrzeuge gelten die Pauschalsätze der Verord-
nung des Innenministeriums über den Kostenersatz für Einsätze der 
Feuerwehr (VOKeFw) vom 18. 3. 2016 (GBl. S. 253). 
Diese lauten wie folgt:
1.  Mannschaftstransportwagen MTW bis 3.500 kg   

zulässiger Gesamtmasse  20,00 Euro
2. Mittleres Löschfahrzeug MLF 83,00 Euro
3. Löschgruppenfahrzeug LF 10 120,00 Euro
Die oben genannten Sätze gelten auch für Feuerwehrfahrzeuge, die 
mit den dort Genannten in ihrem taktischen Einsatzwert, ihrer zu-
lässigen Gesamtmasse und ihrer technischen Beladung vergleich-
bar sind.
Für die Bereitstellung eines Feuerwehrfahrzeugs im Rahmen einer 
Brandsicherheitswache wird der jeweilige Fahrzeugstundensatz als 
Tagespauschale erhoben. 
b) Nicht genormte Fahrzeuge
Alle anderen Fahrzeuge sind nach § 34 Absatz 7 FwG zu kalkulieren. 
Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 67,00 Euro
3. Sonstiges 
Verbrauchsmaterialien und sonstige benötigte Materialien werden 
zusätzlich zu den entstandenen Kostenersätzen gemäß § 34 Absatz 4 
Satz 3 FwG festgesetzt. Hierbei werden die tatsächlichen Kosten an-
gesetzt. Es wird auf § 5 Absatz 6 der Satzung verwiesen. 

Einladung zur Sitzung des Kreistags am 28. 9. 2020
Die nächste Sitzung des Kreistags findet am Montag, den 28. 9. 
2020, 16.00 Uhr in der Stadthalle, in 74722 Buchen, Schützenstraße 
1, statt. Für die Erfüllung aller hygienischen Standards werden wir 
selbstverständlich Sorge tragen.
T A G E S O R D N U N G:

Öffentliche Sitzung
1. Neckar-Odenwald-Kliniken gGmbH
a)  Vorbereitung einer Gesellschafterversammlung der Neckar- 

Odenwald-Kliniken gGmbH:
– Feststellung des Jahresabschlusses 2019
b) Verlustausgleich für das Jahr 2019
c)  Gewährung einer Abschlagszahlung auf den Verlustausgleich 

2020
d)  Vorbereitung einer Gesellschafterversammlung der Neckar- 

Odenwald-Kliniken gGmbH:
– Entlastung des Aufsichtsrats
2.  Vorbereitung einer Gesellschafterversammlung der Abfallwirt-

schaftsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises mbH (AWN)
a) Feststellung des Jahresabschlusses 2019
b) Verwendung des Jahresergebnisses
c) Entlastung des Aufsichtsrats
3.  Vorbereitung einer Gesellschafterversammlung der Dienstleis-

tungsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises gGmbH (DIGE-
NO)

a) Feststellung des Jahresabschlusses 2019
b) Verwendung des Jahresergebnisses
c) Entlastung der Geschäftsführung
d) Bestellung des Abschlussprüfers für 2020
4. Beteiligungsbericht 2019
5. Mitteilungen und Anfragen
6. Fragestunde
Die gesamte Bevölkerung ist hierzu herzlich eingeladen.

Altersjubilar
1. 10. Nikolaus Steiner Seckach 70 Jahre

Die Gemeinde gratuliert recht herzlich zum Geburtstag und  
wünscht alles Gute auf dem weiteren Lebensweg.
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Notfalldienste
Ärztlicher Notfalldienst
Wichtige Rufnummern für den ärztlichen Bereitschaftsdienst: 
Neckar-Odenwald-Kreis
Rettungsdienst: 112112 
Allgemeiner Notfalldienst: 116117
Mosbach (Allgemeiner Notfalldienst) 
Knopfweg 1, 74821 Mosbach 
Mo., Di., Fr. 19.00–22.00 Uhr, Mi. 13.00–22.00 Uhr
Sa., So., Feiertag 8.00–22.00 Uhr
Buchen (Allgemeiner Notfalldienst) 
Dr. Konrad-Adenauer-Str. 37 , 74722 Buchen 
Sa., So., Feiertag 8.00–22.00 Uhr

Kinderärztlicher und augenärztlicher Notfalldienst: 116117
Informationen zu Öffnungszeigen und Anschrift der jeweiligen 
Notfallpraxis finden Sie unter https://www.kvbawue.de/buerger/ 
notfallpraxen/

Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelassenen 
Haus- und Kinderärzten:
Montag bis Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr: docdirekt – Kostenfreie On-
linesprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, nur 
für gesetzlich Versicherte unter 0711-96589700 oder docdirekt.de
Bereitschaftsdienst der Sozialstation
Kirchliche Sozialstation Adelsheim-Osterburken
 Unverbindliche Beratung  und  Information  sowie  Pflegebera- 
 tungsbesuche
 Qualifizierte liebevolle Pflege und medizinische Versorgung
 Begleitung von Schwerkranken, Sterbenden u. ihren Angehöri- 
 gen (Hospiz)
 Vermittlung von Pflegehilfsmitteln,  Mahlzeiten,  Hausnotruf u. 
 Familienpflege
 Hauswirtschaftliche Versorgung
 Rufbereitschaft
 Bereitschaftsdienst am Wochenende Tel.: 06291/64190
Zahnärztlicher Notfalldienst
26.–28. 9. 2020     ZA. S. Asche, Adolf-Kolping-Str. 20, 74731 Wall-

dürn, Tel. 06282/8584
Der Zahnarzt ist samstags, sonntags und feiertags in der Zeit 
von 10.00 Uhr – 12.00 Uhr in der Praxis anwesend – in drin-
genden Fällen auch außerhalb der Sprechstunden telefonisch 
erreichbar. Bitte UNBEDINGT vorher anmelden!!!
Zahnärztlicher Notfalldienst jetzt auch Online. Unter der Internet-
adresse www.zahn-forum.de/karlsruhe.html hat die KZV Karlsru-
he die Notdienstplanung jetzt auch ins Netz gestellt, so dass diese 
Daten jetzt jederzeit abrufbar sind.
Apotheken Notdienst
–  Samstag, 26. 9. 2020:  

Quellen-Apotheke Hettingen, Tel.: 06281/38 86, Morrestr. 31, 
74722 Buchen, Odenwald (Hettingen) 

–  Sonntag, 27. 9. 2020:  
Apotheke Oberschefflenz, Tel.: 06293/2 87, Hauptstr. 98, 74850 
Schefflenz (Oberschefflenz) 

–  Montag, 28. 9. 2020:  
Apotheke Oberschefflenz, Tel.: 06293/2 87, Hauptstr. 98, 74850 
Schefflenz (Oberschefflenz) 

–  Dienstag, 29. 9. 2020:  
Sanus Apotheke, Tel.: 06281/5 54 04 00, Daimlerstr. 1, 74722 Bu-
chen 

–  Mittwoch, 30. 9. 2020:  
Die Odenwald Apotheke Buchen, Tel.: 06281/5 26 00, Hofstr. 10, 
74722 Buchen, Odenwald 

–  Donnerstag, 1. 10. 2020:  
Bauland-Apotheke Seckach, Tel.: 06292/2 64, Bahnhofstr. 47, 
74743 Seckach 

–  Freitag, 2. 10. 2020:  
Apotheke am Musterplatz, Tel.: 06281/45 48, Wilhelmstr. 25, 
74722 Buchen, Odenwald

Der Notdienst beginnt jeweils morgens um 8.30 Uhr und endet am 
folgenden Morgen um 8.30 Uhr. Der Notdienstplan kann auch im 
Internet nachgesehen werden unter www.lak-bw.notdienst-portal.de. 

Dort werden 5 Apotheken, die an diesem Tag Dienst haben ange-
zeigt, also auch Apotheken aus den Nachbardienstkreisen. Weite-
re Infos sind auch unter www.aponet.de erhältlich. Die dienstha-
benden Apotheken können auch unter folgender Nummer  0800  
00 22 8 33 kostenlos telefonisch erfragt werden, bzw. von jedem 
Handy ohne Vorwahl unter der Nr. 22 8 33 (max. 69 ct/Min/SMS) 
abgefragt werden.
Gasstörung
Stadtwerke Buchen, Störungsdienst Tag und Nacht: Tel.: 06281/51051
Stromversorgung EnBW 
Störungsdienst 0800 362 9477

Störungen an der Wasserversorgung
Bei Störungen an der Wasserversorgung Tel.: 06291/415554

Notrufnummer der Telefonseelsorge
0800-1110111 – bundesweit-gebührenfrei

Sperrung der Seckachtalhalle 
Die Seckachtalhalle samt Mehrzweckraum ist am Montag, den 28. 
9. 2020, wegen einer Veranstaltung für jeglichen Sport- und Spiel-
betrieb der Vereine, Gruppen und Organisationen gesperrt. Um Be-
achtung wird gebeten.
Schornsteinreinigung
Die Schornsteinreinigung in Seckach wird ab Montag, den 28. 9. 
2020, durchgeführt. Bei Notwendigkeit werden die Schornsteine 
ausgebrannt. Im Verhinderungsfall achten Sie bitte auf die Anmel-
dezettel und vereinbaren einen Ersatztermin.
Schornsteinfegerbetrieb Bernd Schweer, Eicholzheimer Str. 22, 
74743 Seckach, Tel. und Anrufbeantworter: 06292 - 9277202, 
E-Mail: info@schweer-schornsteinfeger.de

Ortschaftsrat Großeicholzheim
Projekt „Milchhäusle“ steht vor dem Abschluss
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
nach gut zwei Monaten Renovierungszeit können wir von der kurz-
fristig bevorstehenden Fertigstellung unserer Umbau-/Renovie-
rungsaktion „Altes Milchhäusle“ berichten. Dass dieses ortsbild-
prägende Gebäude in ganz neuem Glanz erstrahlt, dürften Sie alle 
schon registriert haben, aber ein paar kleinere Maßnahmen fehlen 
noch.
Unter anderem benötigen wir zur Vervollständigung unseres öffent-
lichen Bücherschrankes natürlich auch die entsprechenden Bücher-
spenden. Dazu möchten wir hiermit aufrufen. Bitte bringen Sie Ihre 
freiwilligen Bücherspenden ins Milchhäusle und stellen Sie Ihre Bü-
cher direkt in den Bücherschrank vor Ort.

Schon heute bedanken wir uns recht herzlich für die vielen Arbeits-
stunden unserer ehrenamtlichen Helfer und für die Bücherspenden.

Reinhold Rapp, Ortsvorsteher
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Kirchliche Nachrichten
Katholische Gottesdienste

Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach
Unsere Gottesdienste:
So., 27. 9. – 26. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
Große CARITAS-KOLLEKTE
10.30 Uhr Großeicholzheim: Wort-Gottes-Feier
10.30 Uhr Seckach: Eucharistiefeier, Feier der Erstkommunion 
10.30 Uhr Zimmern: Eucharistiefeier, Feier der Erstkommunion 
17.30 Uhr Seckach: Vesper, anschl. Barmherzigkeitsrosenkranz
Mo., 28. 9., Heilige Lioba, Äbtissin von Tauberbischofsheim 
18.30 Uhr Seckach: Gottesdienst mit eucharistischer Anbetung
Di., 29. 9., MICHAEL, GABRIEL und RAFAEL, Erzengel 
18.30 Uhr Zimmern: Eucharistiefeier
Do., 1. 10., Heilige Theresia vom Kinde Jesus, Kirchenlehrerin 
18.00 Uhr Großeicholzheim: Rosenkranzgebet
18.30 Uhr Großeicholzheim: Eucharistiefeier
Fr., 2. 10., Heilige Schutzengel 
18.30 Uhr Seckach: Eucharistiefeier
Pfarrbüro geschlossen: Seckach am 1. 10.

Erstkommunion in der Seelsorgeeinheit AOS
27. 9. 2020, 10.30 Uhr Seckach

27. 9. 2020, 10.30 Uhr Zimmern
Es können nur die bereits auf den Listen der Kommunionkinder 
angemeldeten Gottesdienstbesucher am jeweiligen Festgottes-
dienst teilnehmen. 
Probetermine für die Erstkommunion 2020 sind:
Seckach   25. 9. 2020, 15.00 Uhr und 26. 9. 2020, 10.00 Uhr in der 

Kirche 
Zimmern   25. 9. 2020, 15.30 Uhr und 26. 9. 2020, 10.00 Uhr in der 

Kirche

Neues aus Gengenbach
Schwester M. Niceta feierte am 19 .9. in Gengenbach ihr 60-jähriges 
Ordensjubiläum. Sie sagt allen für die ihr überbrachten Glück- und 
Segenswünsche und liebevollen Gaben ein ganz herzliches Vergelt’s 
Gott.
Erntedankgottesdienst am Sonntag, 4. 10., in Seckach:
Gaben für den Erntedankschmuck bitte bis spätestens am Freitag-
mittag, 2. 10., vor der Kirche/Glastür abstellen.
Sammlung für das Priesterhilfswerk:
Es findet keine persönliche Sammlung statt. Sie können Ihre Spen-
de im Pfarrbüro abgeben bzw. auf das Konto der Kirchengemein-
de Adelsheim-Osterburken-Seckach bei der Volksbank Mosbach, 
IBAN DE426746004115116307 überweisen.
Wie Sie wissen, ist die Hälfte der Spenden für den Priesternach-
wuchs in unserer Partnergemeinde Bukuumi/Uganda bestimmt. 
Der andere Teil kommt dem Päpstl. Werk für geistliche Berufe in 
der Erzdiözese Freiburg zu Gute. Wir sagen jetzt schon allen Spen-
derinnen und Spendern ein herzliches Vergelt’s Gott.
kfd St. Sebastian
„Ich werde dich nicht verlassen“
Frauengottesdienst in St. Sebastian, Seckach – coronagerecht
Die kfd St. Sebastian lädt alle interessierten Frauen herzlich zu ei-
nem Frauengottesdienst ein. Mittwoch, 30. 9., um 15.00 in St. Sebas-
tian, Seckach. „Ich werde dich nicht verlassen“ ist eine Andacht zum 
Thema Schutzengel. Wir halten natürlich den gebotenen Abstand 
ein. Außerdem singen wir nur drei kurze Lieder. Da viele unserer 
Mitglieder zur Risikogruppe gehören, singen wir diese Lieder zur 
zusätzlichen Sicherheit mit Mundschutz. Wir wollen auf diese Wei-
se ermutigen, gemeinsam einen Gottesdienst von Frauen für Frauen 
zu feiern und uns endlich mal wieder zu sehen.
Da unsere Mitgliederversammlung ausgefallen ist, werden wir am 
30. 9. auch eine Abstimmung durchführen. Jutta Biermeyer hat ihre 
Ausbildung als Geistliche Leitung abgeschlossen. Nun geht es dar-
um, zuzustimmen, dass sie die Geistliche Leitung der kfd St. Sebas-
tian übernehmen darf. Auch diese Abstimmung wird mit der not-
wendigen Vorsicht durchgeführt. 

Evangelische Gottesdienste
Seckach
Sonntag, den 27. 9. 2020
Konfirmation in Eberstadt – in Bödigheim und Seckach ist kein 
Gottesdienst.
Großeicholzheim
Samstag, 26. 9.
10.00 Uhr Jungschar „Blitz Kids“ Gemeindehaus Großeicholzheim
16.00 Uhr Krabbelgottesdienst Ev. Kirche Großeicholzheim
 „Willst du mein Freund sein“
Sonntag, 27. 9., 16. Sonntag nach Trinitatis
  9.00 Uhr Gottesdienst Großeicholzheim (Pfr. Ingolf Stromberger)
10.00 Uhr Gottesdienst Rittersbach (Pfr. Ingolf Stromberger)
11.00 Uhr Gottesdienst Großeicholzheim (Pfr. Ingolf Stromberger)
19.30 Uhr Liebenzeller Gemeinschaftsstunde Ev. Kirche Ritters-

bach
Dienstag, 29. 9.
20.00 Uhr Gemeindegebet Gemeindehaus Großeicholzheim
Mittwoch, 30. 9.
16.30 Uhr Konfirmandenunterricht Gemeindehaus Großeicholz-

heim
20.00 Uhr Bibel im Gespräch Gemeindehaus Großeicholzheim
 „Heilung eines Besessenen“ (Markus 5,1-20)
 Pfr. Ingolf Stromberger
Krabbel-Gottesdienst am 26. September
Am Samstag, 26. September 2020, findet um 16.00 Uhr wieder ein 
Krabbel-Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Großeicholz-
heim statt. Alle Kinder von 0 bis 5 Jahren, egal welcher Konfession, 
sind mit ihren Eltern, Großeltern, Geschwistern etc. herzlich einge-
laden. Das Thema des Krabbel-Gottesdienstes lautet: „Willst du mein 
Freund sein?“  Ein den Vorgaben entsprechendes Corona-Schutz-
konzept ist erstellt und wird zur Anwendung kommen.
„Gemeinsam durch dick und dünn“
Erlebnisbericht vom Jungschartag am 10. 9. 2020
Am 10. September 2020 kamen 18 motivierte Kinder zum Jung-
schartag von den „Blitz Kids“ ans Evangelische Gemeindehaus. Weil 
das Wetter zuerst nicht mitmachte, mussten wir im Gemeindehaus 
anfangen. Dort ging es mit einer Vorstellung und drei Bewegungs-
liedern los. Dazwischen hat uns Pfarrer Stromberger etwas über das 
Thema „Gemeinsam durch dick und dünn“ erzählt. Anschließend 
wurden wir in vier Gruppen eingeteilt. Mit unserer Gruppe sind wir 
an sechs Spielstationen gegangen. Die Aufgaben waren z.B. Panto-
mime, Wasserbomben werfen und Zeitungsturm bauen. Obwohl 
das Wetter nicht so gut war, haben die Stationen viel Spaß gemacht.
Danach gab es Mittagessen: Currywurst mit Brötchen und Gemüse 
und Nachtisch. Es hat lecker geschmeckt. Nach dem Essen durften 
wir frei spielen. Wir haben Verstecken gespielt, und die restlichen 
Wasserbomben wurden auch noch geworfen. Anschließend war es 
Zeit für die Siegerehrung und ein Gruppenfoto. Danach sind mit 
der Zeit die Eltern eingetrudelt um ihre Kinder abzuholen. Es war 
ein sehr schöner Vormittag!

Hanna Bischof und Felicia Stromberger
Erntedankgaben
Am Freitag, den 2. Oktober, können von 15 Uhr bis 17 Uhr Ernte-
gaben und verpackte Lebensmittel in der Evangelische Kirche Groß-
eicholzheim abgegeben werden.
Die verpackten Lebensmittel werden anschließend der Mosbacher 
Tafel gespendet. Aufgrund der Corona-Pandemie müssen alle fri-
schen Lebensmittel nach dem Gottesdienst wieder von den Spen-
dern mit nach Hause genommen werden.
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Adelsheim
Sonntag, den 27. 9. 2020, Erntedank
  9:30 Uhr Gottesdienst (Bless)

SV Seckach

Vereinsnachrichten

Glasfaser für alle im Neckar-Odenwald-Kreis – jetzt mitma-
chen!
Die Breitbandversorgung ist immer wieder Thema in der Politik, 
aber jetzt wird es im Neckar-Odenwald-Kreis und damit auch bei 
uns in Seckach ganz konkret. Mit Glasfaser bis ins Haus (FTTH = 
Fibre to the Home bzw. FTTB = Fibre to the Building) stellen wir 
die Weichen für das Internet der Zukunft gestellt und Sie können als 
eine der ersten dabei sein.
WICHTIG: in der Gemeinde Seckach gibt es bisher keinen An-
bieter, der Glasfaser bis in die Häuser gelegt hätte! Vielmehr endet 
das Glasfaserkabel schon an den Kabelverzweigern (= die grauen 
Kästen) und von dort geht es mit dem guten alten Kupferkabel wei-
ter in die Gebäude. Diese sog. „letzte Meile“ schränkt die Leistungs-
fähigkeit der Anschlüsse also auch heute noch sehr stark ein.
Die Fa. Breitbandversorgung Deutschland (BBV) bewerkstelligt 
den FTTH- bzw. FTTB-Ausbau bei uns im Kreis mit einer eigenen 
Tochtergesellschaft (BBV Neckar-Odenwald) und mit ihrer Marke 
„toni“. Voraussetzung dafür ist allerdings die Mitwirkungsbereit-
schaft der Grundstückseigentümer. Es wird nämlich eine bestimm-
te Mindestquote an Vorverträgen benötigt. Dafür verlegt BBV die 
Glasfaser dann aber auch kostenfrei bis zu zehn Meter in das jeweili-
ge Grundstück hinein. Weitere Infos dazu finden Sie im Internet auf 
www.wir-sind-toni.de und unter Telefon 06262/ 81999-20.
Mit der neuen Technik sind folgende Vorteile verbunden:
– garantierte Bandbreiten ohne Limits,
– Schluss mit langsamen Downloads und Uploads,
– alle können gleichzeitig und unbegrenzt surfen,
– Streaming ohne Qualitätsverluste, auch auf mehreren Geräten,
– digitales Homeoffice – schneller als im Büro,
– zukunftsweisende Technik,
– Wertsteigerung der Immobilie.
Der SV Seckach ist Botschafter für den Glasfaserausbau! Wir wer-
ben bei unseren Mitgliedern sowie Nichtmitgliedern für einen Glas-
faservertrag mit „toni“. Nach dem Ende der Vorvermarktung, wofür 
im gesamten Landkreis ca. 15.000 Anschlüsse benötigt werden, ist 
der Anschluss kostenpflichtig.
Kosten für den neuen Vertrag mit „toni“ fallen erst mit der Inbe-
triebnahme des neuen Anschlusses an, allerdings frühestens, nach-
dem der aktuelle Vertrag z.B. bei der Telekom gekündigt/ abgelau-
fen ist und spätestens 24 Monate nach Vertragsunterzeichnung. 
Somit kommt es also in keinem Fall zu einer doppelten Zahlung 
an beide Anbieter. Wir bitten Sie, die Verträge genau durchzulesen, 
ggf. weitere Infos einzuholen und den unterschriebenen Vertrag mit 
der unterschriebenen Grundstückseigentümererklärung bei uns am 
Sportgelände beim Infokasten in den Briefkasten einzuwerfen oder 
direkt an den „toni-shop“, Hauptstraße 12, 74858 Aglasterhausen, 
zu senden.
Der SV Seckach freut sich über Ihr Interesse und hofft, dass Sie alle 
mitmachen, damit auch unsere Gemeinde in die digitale Zukunft 
starten kann. Nicht zuletzt unterstützen Sie damit auch den SV 
Seckach, der pro abgeschlossenem Vertrag 25 € erhält.

Martin Müller, 1. Vorstand SV Seckach
Weitere Infos sowie die Verträge zum herunter laden finden Sie un-
ter: www.sv-seckach.de .
Abteilung Fußball: 1. Mannschaft
Das erste Derby steht an. Am Sonntag, dem 27. 9., spielen wir zu 
Hause gegen den FC Bödigheim. Anstoß ist um 15.00 Uhr. Der FC 
ist gut in die Saison gestartet und ist für uns ein schwerer Prüfstein. 
Bislang konnten wir nie mit dem gleichen Team antreten, aber die 
Mannschaft, die dann am Start war, hat sich reingehängt und Biss 
gezeigt. Das gelingt, weil wir einen guten Teamgeist haben und alle 
Spieler, wenn sie spielen oder reinkommen, ihre Leistung abrufen. 
Wir wollen natürlich auch gegen den FC die Punkte in Seckach be-
halten. Wir freuen uns auch bei diesem Derby auf viele Zuschau-
er. Wir bitten darum, die vorgegebenen Laufwege und den Abstand 
einzuhalten und wenn notwendig eine Maske aufzusetzen. 

Abt. Jugendfußball 
A-Jugend JSG Seckach/Schefflenz/Großeicholzheim
Samstag, 26. 9. 2020
Landesligaspiel gegen JSG Seckachtal
Spielbeginn: 16.30 Uhr in Adelsheim
Gesundheits- und Rehabilitationssport 
Start mit Reha-Angeboten bei orthopädischen Erkrankungen
Ab Mittwoch, den 07.10.2020, gibt es beim SV Seckach Reha-Ange-
bote im orthopädischen Bereich in der Seckachtalhalle. 
Angesprochen fühlen dürfen sich Personen mit Rückenschmerzen, 
Knie- Hüft- und Schulterproblemen oder die Wirbelsäulenschädi-
gungen oder Haltungsbeschwerden haben – gerne auch Arthro-
se-Patienten. Durch ein bewegungsorientiertes Programm werden 
diese Muskeln gedehnt und gekräftigt. Eine Verbesserung des Ge-
samtzustandes wird sich abzeichnen.
Der Reha-Sport kann bei medizinischer Indikation vom Arzt ver-
ordnet werden. Ein Einstieg ist jederzeit möglich! 
Weitere Informationen und Anmeldung unter Tel.: 06292/9287450, 
Handy 0160/94903186 (sms/whatsapp) oder online: rehasport@sv-
seckach.de oder auf der Homepage: www.sv-seckach.de (Rubrik Re-
ha-Sport).

SC Klinge Seckach
Damen Verbandsliga – 1. Mannschaft
Unsere Mannschaft spielt am Sonntag, den 4. 10. 2020, um 16.30 
Uhr in Karlsruhe gegen den Karlsruher FV.
B Juniorinnen Verbandsliga
26. 9. 2020 Heimspiel gegen Viernheim 2
C-Juniorinnen Landesliga
27. 9. 2020 Heimspiel gegen Viernheim
D-Juniorinnen Landesliga
26. 9. 2020 Auswärtsspiel gegen Polizei SV Mannheim
Was habt Ihr eigentlich am 1. 9. 1990 gemacht??? Einige Damen 
der Gemeinde Seckach spielten Bundesliga! Infos unter  sc-klinge-
seckach.de/30 Jahre Frauen BL

SV Großeicholzheim 
Abt. Fußball
Am kommenden Sonntag, den 27. 9. 2020, bestreitet unsere 1. 
Mannschaft nach auch ihr Rundenspiel in der Kreisklasse A gegen 
SpVgg Hainstadt 2. Spielbeginn ist um 16.00 Uhr in Großeicholz-
heim. Ebenfalls am Sonntag, den 27. 9. 2020, bestreitet unsere 2. 
Mannschaft ihr Rundenspiel in der Kreisklasse B gegen den SV Lei-
benstadt. Spielbeginn ist um 12.30 Uhr in Großeicholzheim.
Juniorenbereich
E-Jugend SV Großeicholzheim
Heimspiel: Freitag, den 25 .9., um 18.00 Uhr SV Großeicholzheim 
gegen SV Waldhausen
in Großeicholzheim
C-Jugend JSG Großeicholzheim/ Seckach/ Schefflenz
Auswärtsspiel: Freitag, den 25. 9., um 19.00 Uhr JSG Rosenberg/Ra-
venstein2 gegen JSG Großeicholzheim/ Seckach/Schefflenz in Sin-
dolsheim
B-Jugend JSG Schefflenz/ Großeicholzheim/ Seckach
Auswärtsspiel: Samstag, den 26. 9., um 16.00 Uhr JSG Schefflenz/ 
Seckach/Großeicholzheim gegen JSG Buchen/ Hettingen in Unter-
schefflenz

FC Zimmern
Der FC Zimmern konnte am letzten Sonntag das Auswärtsspiel 
in Hainstadt mit 5:1 gewinnen und aus allen drei Spielen die volle 
Punktzahl erzielen. Die Tore für den Erfolg über die SpVgg Hain-
stadt 2 erzielten Pellegrin (2x), Krol, Sisman und Baur.
Am kommenden Sonntag, 27. 9. 2020, kommt es zum Spitzenspiel 
in der Kreisklasse A. Der FC Zimmern ist bei der SpG Sindolsheim 
1- Rosenberg 2 zu Gast. Die SpG belegt derzeit den 3. Tabellenplatz 
und ist nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses hinter dem 
FCZ. Das Spiel wird um 16 Uhr auf dem Sportplatz in Sindolsheim 
angepfiffen. Die Mannschaft freut sich auf eine zahlreiche Unter-
stützung!
Vorankündigung:
Beim nächsten Heimspiel am 11. 10. bietet das Sportheimteam 
„Churrasco mit Kartoffelsalat to go“ an. Das Essen kann vorbestellt 
und im Sportheim abgeholt werden.

http://www.wir-sind-toni.de
http://www.sv-seckach.de
mailto:rehasport@sv-seckach.de
mailto:rehasport@sv-seckach.de
http://www.sv-seckach.de
http://sc-klinge-seckach.de/
http://sc-klinge-seckach.de/
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Zur Verstärkung unseres Teams in Mudau suchen wir 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Aushilfe im Werksverkauf
m/w/d (Mini-Job)

mit dem Schwerpunkt Verkauf von Holz-Pellets und 
-Briketts am Produktionsstandort Mudau
Ihre Aufgaben:
•  Betreuung, Beratung und Verkauf an Bestandskunden
• Aushändigen der Ware an Kunden 
•  Vollständige Dokumentation des Verkaufsprozesses
•  Unterstützung der Neukundenakquise
Der/Die ideale Kandidat/in:
•  Verkaufs- und Organisationsgeschick
•  Ein kundenorientiertes und freundliches Auftreten
•  Erfahrung im Privatkundenvertrieb 
•  Begeisterung für Pellets und Briketts
•  Staplerführerschein (wünschenswert)
•  geplante Arbeitszeit: Samstag von 9:00 – 16:00 Uhr 

EC Bioenergie GmbH & Co. KG  
z.Hd. Frau Nadine Cionco
Englerstr. 4, 69126 Heidelberg
Telefon 06221/36 49-50
Bewerbung-vertrieb@bioenergie-heidelberg.de

www.wohlundwarm.de

ANGEBOT
VOM 25.9. BIS 1.10.2020
Für Suppe oder Eintopf: SIEDFLEISCH 100 g 1,09 €
GYROS-GESCHNETZELTES
vom Schwein 100 g 1,09 €
Feine, milde LYONER  100 g 1,19 €
Herzhaft, deftiger
RÄUBERFLEISCHKÄSE  100 g 1,19 €
Aus eigener Herstellung:
KRUSTENSCHICKEN   100 g 1,29 €
Für‘s Vesper:
BACON GEWÜRZSPECK  100 g 1,19 €
FARMERSALAT  100 g –,99 €

Nur bei uns

aus eigener Schlachtung!

Rind von Schmitt, Osterburken · Schweine von Maurer, Feßbach

Besuchen Sie uns im Internet: www.metzger-maurer.de

SPEISEPLAN vom 28.9.–2.10.2020
MO: CHILI CON CARNE mit Brötchen 5,99 € 
DI: SCHNITZEL mit Pommes und Salat/Kartoffelsalat  5,99 €
MI:  SAURE NIERLE mit Spätzle 
 oder GRILLBRATEN mit Kartoffelsalat 5,99 €
DO:  HALBES HÄHNCHEN mit Pommes oder Brötchen 5,99 € 
FR:  RINDERGULASCH mit Spätzle 5,99 €

JEDEN MONTAG SCHLACHTFRISCH:
Kesselfleisch · Backe · Rüssel · gek. Bauch · Schälripple

Eisbein · Kesselbrühe gratis!

AUCH
ZUM MIT-

NEHMEN!

Platten- und Partyservice!

Schlossgasse 5, 74740 Adelsheim
Telefon 06291/1313 · www.metzgerei-uwe-goetz.de

Unser Rind- und Schweinefleisch beziehen 
wir von Bauern aus der Region.

Unsere SPARTÜTE am Dienstag:
2 Paar frische, grobe Bratwürste 
und eine Packung Rotkraut

 nur 4,44 €NEU!

Schweinekotelett zart und mager 100 g –.78 €

deftige Käsewürstchen 100 g 1.22 €

Schwäbische Schinkenwurst 100 g 1.26 €

weißer Schwartenmagen 100 g 1.12 €

Schweizer Wurstsalat  100 g 1.19 €

dt. Grünländer 45 % Fett i. Tr. 100 g 1.10 €

Wir danken allen, die ihre Freundschaft, Wertschätzung und 
Verbundenheit durch ein stilles Gebet, Geldspenden für hl. 
Messen und Blumen zum Tode unseres Bruders

Werner Wachter 
† 20.08.2020

in so vielfältiger Weise zum Ausdruck brachten und ihn auf 
dem letzten Weg begleitet haben.

Unser besonderer Dank gilt
–  Herrn Pfr. Drathschmidt für die einfühlsamen und trös-

tenden Worte
–  Sigrid Ackermann für das Totengebet
–  Winfried Ackermann für die musikalische Begleitung
–  der Tagespflege Hand in Hand für die herzliche Pflege
–  dem Caritaskrankenhaus Bad Mergentheim
–  der Krankenhausseelsorgerin vom Krankenhaus
–  dem Praxisteam Dr. Nafz – Schneider, Osterburken
–  dem Bestattungshaus Volk
–  der Nachbarschaft vom Knopfhof, die sich rührend um 

ihn gesorgt haben.
Im Namen aller Angehörigen 
Irene Grimm mit Familie 
Gerlinde Senk mit Familie

Z immern,  September 2020
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Anzeigen ganz einfach per E-Mail aufgeben:

anzeigen@henn-bauer.de
Pizzeria La Calabrisella

Wettgasse 1 · 74743 Großeicholzheim
Telefon (0 62 93) 9 28 63 53

Dienstag–Freitag und Sonntag 11.00–14.00 Uhr
Dienstag–Sonntag 17.00–22.00 Uhr · Montag Ruhetag

     Angebot:  Pizza Junior (30 cm)     
mit Salami, Vorderschinken, Mais, Spiegelei    6,50 €

Pizza Spinat-Mozzarella · Pizza Lachs je 6,50 € (30 cm)
Frische Canneloni mit Fleisch oder mit Ricotta und Spinat 6,50 €
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